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Einwilligung des Finanzausschusses nach § 8 Abs. 22 HG 2024  

in die Umsetzung von Haushaltsmitteln vom Notkredit-Titel 0710 - 543 02  

zum Polyteia-Titel 0710 - 533 30 (Notkredit) für das sog. Schul-Dashboard 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

mit dem sog. Schul-Dashboard erhebt das MBWFK aktuell alle zwei Wochen die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Mit den Daten 

kann die Beanspruchung einzelner Schulstandorte ermittelt werden, um geeignete 

Unterstützungsmaßnahmen anbieten zu können. Überdies erfolgt die Meldung der 

Anzahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler an die Kultusministerkonferenz an-

hand der so ermittelten Daten. Der Vertrag über das bestehende Dashboard läuft 

zum 31.07.2024 aus. Eine Verlängerung für das Schuljahr 2024/25 ist notwendig,  

damit die Datenerhebung nahtlos fortgeführt werden kann.  
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Im Rahmen des bestehenden Vertrages stellt die Firma Polyteia dem Land  

Schleswig-Holstein die Software zur Nutzung bereit sowie die für die Nutzung  

erforderliche Rechenleistung und den erforderlichen Speicher- und Datenver- 

arbeitungsplatz.  

 

Das Zentrale IT-Management arbeitet unterdessen an einer technischen Lösung für 

den Einsatz einer Open-Source-Software. Die dafür nötige Entwicklungszeit erlaubt 

aber nicht die Ablösung der bestehenden Lösungen schon zum 1. August 2024. Die 

Bereitstellung ist vielmehr nicht vor Beginn des Schuljahres 2025/26 zu erwarten.  

Daher ist eine weitere Interimslösung für das Schuljahr 2024/25 notwendig. Inzwi-

schen soll die Entwicklung einer eigenen Softwarelösung für das Land Schleswig-

Holstein weiterverfolgt werden.  

 

Die Umsetzung soll in Höhe von 350 T€ vom Notkredit-Titel 0710 - 543 02 Maß- 

nahmen zur Förderung des digitalen Lernens an Schulen (Notkredit) zum  

Titel 0710 - 533 30 Erhebung der Anzahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler 

(Dashboard) (Notkredit) erfolgen. Bei Titel 0710 - 543 02 sind Mittel in entsprechen-

der Höhe verfügbar. 

 

Neue Titel-Erläuterungen 0710 - 533 30: 

 

Die Mittel stehen für Ausgaben im Sinne des Beschlusses zur Notlage 2024  
vom 23.11.2023 (Drs. 1655/20(neu) i.V.m. Drs. 1654/20(neu)) zu den in  
Drs. 1654/20(neu) genannten Krisenfeldern a) Corona-Pandemie, b) Russischer  
Angriffskrieg auf Ukraine und c) Naturkatastrophe Ostsee-Sturmflut zur Verfügung, 
hier: 
 
Krisenfeld: 
 
b) Russischer Angriffskrieg auf Ukraine 

 
Maßnahme-Art: 
 
3. Im Nachgang zum auslösenden Ereignis Maßnahme struktureller Stärkung für 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
 
Soweit möglich ergänzende Erläuterungen zu: 
 
(1) Bezug der Maßnahme zum Krisenfeld 
 
Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist die Anzahl der aus der  
Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler an schleswig-holsteinischen Schulen 
laufend gestiegen. Die schulische Versorgung bedarf einer Erfassung der maßgebli-
chen Anzahl an Schülerinnen und Schülern, um die zusätzliche Auslastung der 
Schulen feststellen und der Meldepflicht gegenüber der Kultusministerkonferenz ent-
sprechen zu können.  
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(2) Erforderlichkeit der Maßnahme (je später nach auslösendem Ereignis, desto tie-
fergehend) 
 
Für die schulische Versorgung ist die Erfassung der maßgeblichen Anzahl ukraini-
scher Schülerinnen und Schülern erforderlich, um die zusätzliche Auslastung der 
Schulen feststellen und der Meldepflicht gegenüber der Kultusministerkonferenz ent-
sprechen zu können. 
 
(3) Etwaige Finanzierungsalternativen und/oder Folgekosten 
 
Keine. 
 

 

Ich bitte den Finanzausschuss um Einwilligung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

Karin Prien 

 

 




